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Richtlinie zur Förderung der Stadtteilarbeit in 
Bottrop 

Präambel 

Im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung der letzten Jahre zeigt sich, dass das 

Stadtquartier als Handlungsraum an Bedeutung gewinnt. In Quartieren spiegeln sich 

unterschiedliche bauliche, ökologische und soziale Lebenswirklichkeiten der Bewohner 

wider. Dieser kleinräumige und integrierte Ansatz ist in der 2016 vom Rat 

verabschiedeten Vision 2030+ der Stadt Bottrop niedergelegt und soll zukünftig die 

Stadtentwicklung prägen.  

Um die soziale Teilhabe und das gesellschaftliche Zusammenleben in den Stadtteilen 

zu stärken bedarf es auch eines starken sozialen, bürgerschaftlichen oder 

nachbarschaftlichen Engagements. Um auf der einen Seite das bestehende 

Engagement zu fördern und auf der anderen Seite neues Engagement in den 

Stadtteilen zu aktivieren, soll ein Fonds zur Förderung von Stadtteilarbeit eingerichtet 

werden.   

Über die Verwendung der Mittel entscheidet die Geschäftsführung 

(Koordinierungsstelle Integrierte Stadtentwicklung) sowie ein dezernatsübergreifendes 

Entscheidungsgremium. Dieses setzt sich aus den Bezirksbürgermeistern bzw. dessen 

Stellvertreter*in sowie je einem Vertreter des Sozialamts, des Fachbereichs Jugend 

und Schule, des Stadtplanungsamts, des Kulturamtes, der Wirtschaftsförderung sowie 

des Referats Migration zusammen. 

Im Bedarfsfall behält sich das Gremium vor, von anderen Fachbereichen eine 

schriftliche Stellungnahme einzuholen. 

§ 1 Aufgaben und Ziele des Verfügungsfonds 

Die Entscheidung des Entscheidungsgremiums über die Gewährung von Mitteln richtet 

sich nach folgenden Kriterien: 

 Das Vorhaben hat einen eindeutigen Bezug zu einem Stadtteil und wirkt dort. 

 Das Vorhaben wirkt im Hinblick auf folgende Ziele: 

- Imageverbesserung für das Quartier bzw. den Stadtteil, 

- Förderung der Aktivierung von Bewohner/innen, 

- Förderung von Eigenverantwortung und Selbsthilfe sowie 

Präventionsansätze, 

- Stärkung von nachbarschaftlichen Kontakten und des Zusammenlebens 

- Entwicklung von identitätsstiftenden Orten im Quartier, 

- Förderung der Integration unterschiedlicher Gruppen im Quartier bzw. 

im Stadtteil, 

- Belebung des Stadtteils und der Stadtteilkultur, 

- Stärkung ehrenamtlicher Strukturen im Quartier. 

 Das Vorhaben hat ein zeitnahes Ergebnis zur Folge. 
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Die Mittel aus dem Verfügungsfonds sollen nicht die Regelfinanzierung von Projekten 

und Maßnahmen ersetzen, sondern helfen, neue, zusätzliche Ideen und Aktivitäten zu 

realisieren. Eine Einbeziehung privater Sponsorengelder oder anderer privater Mittel in 

die Finanzierung der Maßnahme sowie Kooperationsprojekte zwischen Institutionen 

und Gruppen, insbesondere mit bestehenden Quartiersmanagements sind erwünscht. 

Die Förderung dient der Umsetzung von kleinteiligen, nicht kommerziellen und sozialen 

Projekten und Aktivitäten. 

§ 2 Mittel des Verfügungsfonds  

Jedes Jahr werden Mittel in Höhe von 25.000 EUR für den Stadtteilfonds in den 

städtischen Haushalt bereitgestellt. 

 § 3 Geschäftsführung und Entscheidungsgremium 

Die Geschäftsführung ist für die Abwicklung des Antragsverfahrens zuständig und führt 

eine Vorprüfung der Anträge durch. Die Geschäftsführung wird durch die 

Koordinierungsstelle Integrierte Stadtentwicklung betrieben. 

Im Entscheidungsgremium sind die Bezirksbürgermeister bzw. dessen Stellvertreter*in 

der Bezirke Kirchhellen, Mitte und Süd sowie jeweils ein von der Dienststellenleitung 

benannter Vertreter des Sozialamts, des Fachbereichs Jugend und Schule, des 

Stadtplanungsamts, des Kulturamtes, der Wirtschaftsförderung sowie des Referats 

Migration vertreten.  

Das dezernatsübergreifende Entscheidungsgremium trifft Entscheidungen mit 

einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Die Sitzungen werden durch die 

Geschäftsführung protokolliert.  

Das Entscheidungsgremium kann bei Bedarf Änderungen an der Richtlinie 

beschließen. Solche Änderungen müssen durch einen Beschluss des Stadtrats 

innerhalb von drei Monaten bestätigt werden. 

Das Entscheidungsgremium wird ab dem 01.10.2019 arbeitsfähig sein und über 

Anträge entscheiden.  

§ 4 Antragverfahren  

Die Anträge sind in schriftlicher Form an die Geschäftsführung, Koordinierungsstelle 

Integrierte Stadtentwicklung, Ernst-Wilczok-Platz 2, 46236 Bottrop oder unter 

stadtteilfonds@bottrop.de mit dem Kennwort „Stadtteilarbeit“ zu richten.  

Zur Antragsstellung ist das entsprechende Antragsformular zu nutzen, das bei der 

Stadt Bottrop unter www.bottrop.de/quartiersentwicklung erhältlich ist. Anträge können 

zweimal im Jahr eingereicht werden (Antragsfrist: 01.10. und 01.04.). Sollte der 

Verfügungsfonds zu den jeweiligen Fristen nicht ausgeschöpft werden, kann das 

Entscheidungsgremium weitere Fristen zur Einreichung von Projektanträgen festlegen. 

Das Entscheidungsgremium tagt mindestens zweimal im Jahr und trifft seine 

Entscheidungen innerhalb von vier Wochen nach Antragsfrist. Auskünfte zu den 

Sitzungen erteilt die Geschäftsführung.  

mailto:stadtteilfonds@bottrop.de
http://www.bottrop.de/quartiersentwicklung
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Die Geschäftsführung prüft, ob das jeweilige Vorhaben im Rahmen der Richtlinien 

förderfähig ist. Eine Ablehnung wird begründet und es wird ggf. zur Nachbesserung 

aufgefordert. Förderfähige Maßnahmen werden dem Entscheidungsgremium vorgelegt. 

Die Bearbeitung der Anträge erfolgt nach Eingang.  

Ein Anspruch auf Bewilligung besteht weder dem Grunde, noch der Höhe nach. Aus 

der Bewilligung eines Projekts lassen sich auch keine Ansprüche auf die erneute 

Bewilligung eines weiteren Antrags gleichen Inhalts ableiten. Die Bewilligung oder 

Ablehnung des Antrages durch das Entscheidungsgremium erfolgt schriftlich ohne 

Angabe von Gründen. 

Mit dem Vorhaben darf vor der Bewilligung nicht begonnen werden.  

Der nachhaltige Einsatz der aus Fondsmitteln finanzierten Güter muss gesichert sein. 

Es muss gewährleistet sein, dass die angeschafften Güter auch nach Projektende im 

Sinne einer positiven Quartiersentwicklung zur Verfügung stehen. Daher können Güter 

nur unter Einbeziehung eines im Stadtteil etablierten Trägers (z.B. in Kooperation mit 

einem Verein, einer Institution, einem wohlfahrtsstaatlichen Träger oder einem 

Quartiersmanagement) angeschafft werden. Ist der Antragssteller nicht mehr im 

jeweiligen Bottroper Stadtteil tätig, können angeschaffte Güter in das Eigentum der 

Stadt Bottrop übergehen. 

§ 5 Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind alle Gruppen, Vereine oder sonstige Institutionen, die Projekte 

in den Stadtteilen anbieten. Nicht förderfähig sind Projekte, die in einem Gebiet 

durchgeführt werden, wo ein Verfügungsfonds der Städtebauförderung zur Verfügung 

steht und eine inhaltliche Überschneidung zwischen den Fonds besteht. 

Förderfähig sind alle Projekte, die einen Mehrwert für den Stadtteil und die Menschen 

dort bedeuten und dem Kriterienkatalog unter §1 entsprechen. Nicht zuschussfähig 

sind solche Projekte, die gegen geltendes Recht oder Bestimmungen oder die gute 

Sitte verstoßen.  

§ 6 Mittelgewährung und Abrechnung 

Für Einzelprojekte können Mittel von bis zu 1.500 EUR beantragt werden. Für 

Kooperationsprojekte siehe unter § 1 können Mittel von bis zu 2.000 EUR beantragt 

werden.  

Die Mittel werden grundsätzlich nachträglich auf Vorlage von 

Einzelnachweisen/Belegen ausgezahlt. In begründeten Ausnahmen können Mittel im 

Vorfeld auf Basis eines Kostenvoranschlags bewilligt werden. Die Abrechnung muss 

innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss des Projekts vorgenommen werden. 

Für Ausgaben ab 500 EUR sind drei Angebote einzuholen. Vor dem Hintergrund der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist das wirtschaftlichste Angebot zu bevorzugen. 

Werden Mittel für selbstständige Tätigkeiten vergeben, sind hierüber Honorarverträge 

abzuschließen und bei Mittelabrechnung vorzulegen. 

§ 7 Inkrafttreten 
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Die Richtlinie tritt am 01.10.2019 in Kraft.  


